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Le Ministre de Suisse à Vienne, J. J. von Tschudi, 
au Président de la Confédération, E. Welti

R Wien, 19. September 1872

Ich beehre mich, Ihnen beigeschlossen eine wichtige Note1 des K. u. K. Ministe
riums des Äusseren in Bezug auf die Rheincorrection im Originale mitzutheilen. 
Sie werden aus derselben ersehen, dass das K. K. Ministerium des Inneren der 
Linie des oberen Durchstiches, wie sie 1865 ausgemittelt und 1872 gutgeheissen 
wurde, definitiv zustimmt, hingegen mit der von den Experten proponirten Rei
henfolge der Arbeiten nicht einverstanden ist, sondern insbesondere Werth dar
auf legt, dass die neuen Brücken und Wege möglichst bald und nicht erst im fünf
ten Baujahr ausgeführt werden. Dass endlich die K. K. Regierung wiederholt und 
auf das bestimmteste die ihr schon im Correspondenzwege und durch das Praeli- 
minarübereinkommen2 unsererseits zugesicherte Gleichzeitigkeit der Eröffnung 
beider Durchstiche betont und von der Schweiz eine dieselbe ausser Frage stel
lende Erklärung baldigst wünscht.

Es ist letztere Frage der Angelpunkt, um den sich jetzt die Rheincorrectionsan- 
gelegenheit dreht. Die Bevölkerung Vorarlbergs hat ihr Misstrauen noch nicht 
verloren und übt auf die Regierung eine solche Pression, dass sie nur gestützt auf 
die bündigsten Versicherungen unserer Seite vorwärts zu gehen wagt. Die 
Schweiz ist durch die früheren Erklärungen und das Praeliminarübereinkommen 
gebunden, und wenn die K. K. Regierung nicht den gegen die Gleichzeitigkeit der 
Eröffnung beider Durchstiche vorgebrachten Gründen der Expertencommission 
Gehör schenkt, sondern auf unserem ihr gegebenen Versprechen beharrt, so 
bleibt uns weiter nichts übrig, als etwa unter Verwahrung wegen der aus der 
gleichzeitigen Eröffnung entspringenden möglichen Nachtheile und Schäden die 
früher gegebene Zustimmung aufrecht zu erhalten. Im Praeliminarübereinkom
men ist die Gleichzeitigkeit des Beginnes und der Vollendung beider Durchstiche 
nichtvon dem Gutachten der Experten abhängig gemacht, sondern als festverein
barter Vertragspunkt an die Spitze des Übereinkommens gestellt. Die K. K. Re
gierung hat auch auf dem Correspondenzwege wiederholt und unumwunden 
erklärt, dass sie nur unter der Bedingung der Gleichzeitigkeit der Eröffnung bei
der Durchstiche in Verhandlungen mit der Schweiz eintrete. Ich glaube daher, 
dass wir durchaus nicht anders können, als die von der K. K. Regierung 
gewünschte Erklärung bei dieser Gelegenheit nochmals zu wiederholen.

1. Du 13 septembre 1872, non reproduite. Cf. E 2200 Vienne 1/53.
2. Du 1 9 septembre 1871, RO X, pp. 520—527.
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